
binnen kurzer Zeit weitreichende 
Verbesserungen für die Fisch
fauna zu erreichen3. Bei diesen er
sten Pionierprojekten handelte es 
sich freilich durchwegs noch um 
sogenannte R estrukturierungs
m aßnahm en. D er gesam theit- 
lichen Betrachtung des Fließge
wässers und seiner Lebensge
m einschaft wurde dabei noch 
kaum Rechnung getragen.

Heute geht man neue 
Wege

Durch die Zusammenarbeit ver
sch iedener Fachgruppen, wie 
Wasserbau, Fischökologie, Bota
nik usw. wird versucht, die Defi
zite eines Gewässers fächerüber
greifend in ihrer Komplexität zu 
erfassen und den Ist-Zustand zu 
erheben.

Nächster Schritt ist die Erarbei
tung eines Entwicklungszieles, 
des sogenannten „L eitb ildes“ . 
Das Leitbild orientiert sich am na
türlichen Zustand des Gewässers 
und stellt einen Zielzustand dar. 
Auf Basis des Leitbildes werden 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit 
erarbeitet und umgesetzt.

Die Wasserrahmenrichtlinie der 
EU fordert bei der Bewertung und 
folgenden Verbesserungen des 
ökologischen  Zustandes eine 
„flussgebietsbezogene Herange
hensweise“ . Damit ist zukünftig 
europaweit festgelegt, dass Fließ
gewässer-Ökosysteme auf einer 
ganzheitlichen räumlichen und 
fachlichen Ebene bearbeitet wer
den.

Aktuelle Renaturierungs- 
projekte

In Österreich läuft eine Reihe 
von Renaturierungs- bzw. Revita
lis ierungspro jek ten . M it dem 
L IF E -P ro jek t “A uenverbund
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Obere Drau” ist beispielsweise 
derzeit das umfangreichste Fluss- 
renaturierungsprogram m  Öster
reichs und zugleich eines der 
größten P ro jek te Europas im 
Gang. A uf einer Strecke von 
52 km wird an der Wiederherstel
lung und Erhaltung des Lebens
raumes Obere Drau gearbeitet und 
dabei versucht, A spekte des 
Hochwasser- und Naturschutzes 
zu vereinen. Auch im Rahmen 
weiterer Projekte an Inn, Lech, 
Mur, Lafnitz, March und Thaya 
etc., um nur einige Beispiele her
auszugreifen, sind erste Erfolge 
absehbar. Genannte Revitalisie
rungsprojekte sind als wichtiger 
Beitrag zu sehen, die europäi
schen F lusslandschaften lang
fristig und damit nachhaltig zu er
halten.
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Sie stellt einen großen Fort
schritt für den Gewässer

schutz dar, denn sie gibt 
Qualitätsziele für Flüsse 

und Bäche im vereinigten 
Europa vor. Dazu gehört 
eine völlige Neuordnung 

der Wasserwirtschaft.

W A

W il h e l m  V o g e l

Die WRRL* ist seit 22.12. 2000 in 
Kraft, muss jedoch erst in nationa
les Recht, d. h. in die Gesetzge
bung eines jeden EU-Staates inte
griert werden.. Mit ihr wurde ein 
„Ordnungsrahmen für Maßnah
men der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik" mit folgenden 
Schwerpunkten geschaffen: 
Organisation der Wasserwirtschaft 
nach Flusseinzugsgebieten (hydro
logischen Einheiten; z. B. Donau, 
Rhein und Elbe)
Verpflichtung zur Entwicklung von 
Flussgebietsbewirtschaftungsplä
nen für das gesamte Einzugsgebiet 
nach bestimmten Vorgaben (basie
rend auf Plänen für Teileinzugsge
biete) und unter intensiver Beteili
gung der Öffentlichkeit 
Verbindliche Vorgabe einheitlicher 
Qualitätsziele für den ganzen 
EU-Raum.
Für Fließgewässer waren die ein
heitlichen Qualitätsvorgaben eine 
besondere Herausforderung, da sie 
doch in ganz Europa einheitlich an
wendbar sein müssen - für einen 
reißenden Bach im Hochgebirge 
gleichermaßen wie für den träge 
fließenden Mündungsbereich eines 
Tieflandflusses im Süden Europas.

Guter Zustand. Ziel ist für alle Ge
wässer der (zumindest) gute Zu
stand. Dieser ist für Fließgewässer 
dann erreicht, wenn diese sowohl 
den Kriterien des guten ökologi
schen Zustandes als auch den Kri
terien des guten chemischen Zu
stands entsprechen.

Guter ökologischer Zustand. Er
orientiert sich am typspezifischen 
Naturzustand des Gewässers. Als
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Messgröße wird das Vorkommen 
der sogenannten „biologischen 
Qualitätskomponenten" wie Klein
tiere, Pflanzen und die Fischfauna 
herangezogen. Entsprechen diese 
weitgehend (d. h. mit gewissen, de
finierten Abweichungen) dem Ur
zustand eines vergleichbaren vom 
Menschen unbeeinflussten Gewäs
sers (Referenzzustand), so ist der 
„gute Zustand" erreicht.

Guter chemischer Zustand. Dieser 
ist, abhängig vom Gewässertyp, so 
zu definieren, dass der Chemismus 
des Wassers kein Hindernis dar
stellt, den (standortspezifischen) 
guten ökologischen Zustand zu er
reichen.

Erheblich veränderte Gewässer. In
speziellen Fällen, etwa bei einem

hochalpinen Speicherkraftwerk, 
welches im Staubereich zwangsläu
fig keine für die zubringenden Bä
che typischen strömungsliebenden 
Arten aufweist, kann das Konzept 
der Bewertung erheblich veränder
ter (oder künstlicher) Gewässer 
zur Anwendung gelangen. Danach 
wird der für die Gewinnung der 
elektrischen Energie erforderliche 
„stehende" Staubereich mit einem 
anderen Gewässertyp, etwa einem 
anthropogen unbeeinflussten 
hochalpinen See verglichen. Ent
spricht das Arteninventar diesem, 
so ist das sogenannte „gute ökolo
gische Potential" realisiert. Auch 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
können so bewertet werden.

Jedes Gewässer muss demnach 
einem bestimmten Gewässertyp

zugeordnet werden. Das Maß für 
den ökologischen Zustand ist also 
das natürliche Arteninventar. Ein 
Fehlen von Arten kann völlig 
unterschiedliche Ursachen haben. 
Es kann sein, dass die chemische 
Wasserqualität für bestimmte 
Fischarten nicht mehr ausreicht, 
dass Verbauungsmaßnahmen, der 
Schwallbetrieb von Kraftwerken 
oder mangelnde Vernetzung mit 
dem Auenbereich deren Laich
plätze beeinträchtigen oder dass 
durch Wehrhaltungen die Durch
gängigkeit des Flusses nicht mehr 
gegeben ist. In all diesen Fällen 
wird der ökologische Zustand be
einträchtigt sein. Es wird an den 
Fachleuten liegen, die Ursachen zu 
erkennen und entsprechende 
Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. 
Diese können etwa Maßnahmen

Der Fisch und die EU-Wasserrahmenrichtlinie
Gedanken zur Umsetzung

Fische wurden bereits im Dezember 20 0 0  als weitere Qualitätskomponente 
zur Beurteilung desökologischen Zustandes von Fließgewässern und Seen aufgenommen.

La g  zuvor der Schwerpunkt der 
G ew ä sserg ü teb ew er tu n g  in 
der Frage der organischen Belastung 

u n d  der N ä h rsto ffbe la stung , so  
ko m m t nun auch die Betrachtung 
der S truktur und der Dynamik der 
Wasserführung in der Zustandsbe
w ertung zum  Tragen.
Fische sind Indikatoren für intakte 
Strukturen und Wasserführungen in 
jenen  Gewässern, die sie für ihre in
dividuellen Lebensraumansprüche  
in allen Entwicklungsstadien benöti
gen. Damit werden sie zu einem we
sentlichen Parameter für die Bewer
tung  des ökologischen Zustandes  
von Gewässern. Der gewässertyp
spezifische Lebensraum der heimi
schen Fischarten wird zum  Leitbild 
zur Referenz, für die ökologische 
Bewertung der Gewässer.

D er Fisch w ird zu m  M aßstab. M aß
gebend  für die Bewertung ist, dass 
sich die heimischen, an die Gewässer 
angepassten Fische weiterhin als ei

genständige Populationen erhalten 
können - und nicht die Struktur und  
Wasserführung der Gewässer als 
solche. Bei der U m setzung diesbe
züglicher Vorgaben se tz t man bei 
dem  Gedanken an, dass der natürli
che Lebensraum  der heim ischen  
Fischarten die V oraussetzung für 
den Bestandserhalt ist.
Das bedeu te t zum  Beispiel an einem  
größeren Fluss, dass sein ursprüng
licher Fließcharakter (schnell strö
m end, langsam ström end), seine 
Fischdurchgängigkeit aber auch die 
Verbindung des Flusses zu seinen 
Seitenbächen w eitgehend natürlich 
erhalten bleiben oder wiederherge
stellt werden muss.

V erp flich tendes Handeln. Die vom  
M enschen verursachten Störungen  
dieses ursprünglichen Z ustandes  
werden in einer fünfstufigen Skala 
bew ertet (s. Kasten). Jede größere 
Störung, welche den Fischlebens
raum wesentlich beeinträchtigt und

welche sich in der Fischpopulation 
deutlich ausdrückt, verschlechtert 
den Zustand. Dadurch ist Hand
lungsbedarf verpflichtend gegeben, 
ebenso wie durch Einleitung von 
Verunreinigungen und Schadstof
fen.
Eines der Probleme bei der fisch
ökologischen Bew ertung der Ge
wässer wird sich allerdings auch aus 
dem  U mstand ergeben, dass in vie
len Gewässern der Fisch ein W irt
schaftsfaktor für die N u tzung  ist 
und die Auswirkungen der Fischerei
wirtschaft die Lebensraumprobleme 
der Fische o ft  überlagern und ver
zerren.
Die Mitgliedsstaaten der EU sind 
verpflichtet, in den nächsten Jahr
zehnten  der Forderung nach weitge
h en d  versch m u tzu n g sfre ien  und  
ökologisch intakten Gewässern in 
ihren Ländern nachzukommen. 
D ieses a m b itio n ie r te  G ew ässer
schutzziel - von Österreichischen  
Vertretern in die Verhandlungen zur
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zur Abwasservermeidung oder 
Reinigung sein. Ein Ruckbau von 
harten Verbauungen und der An
schluss an Altarme könnte die 
Laichmöglichkeit verbessern. Zur 
Überwindung von Kraftwerksmau
ern ließe sich die Durchgängigkeit 
des Gewässers mittels Fischtrep
pen wieder herstellen. Fischereili- 
che Maßnahmen, etwa der künstli
che Besatz mit „fehlenden" Fisch
arten,, sind jedoch für die Bewer
tung nicht zu berücksichtigen.

Der Wert der Wasserrahmen
richtlinie liegt sicherlich vor allem 
darin, dass damit erstmals sowohl 
europaweit einheitliche Qualitäts
ziele als auch europaweit ver
gleichbare Bewertungssysteme 
etabliert werden. Darüber hinaus 
unterliegt die Umsetzung der

Richtlinie der Kontrolle aus Brüs
sel, was vor allem in weniger auf 
den Umweltschutz bedachten Län
dern ein großes Plus für den Ge
wässerschutz darstellt. Wichtig ist 
jedoch, dass es durch die Umset
zung der Wasserrahmenrichtlinie 
nicht zu einer Abschwächung der 
bestehenden Gewässerschutzvor
gaben in den Mitgliedsstaaten 
kommt.
So sollen die Qualitätsvorgaben 
des österreichischen Wasserrechts
gesetzes durch die Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie ergänzt 
und nicht ersetzt werden. Das be
trifft zum einen den flächende
ckenden Grundwasserschutz: 
Grundwasser soll überall Trinkwas
serqualität aufweisen. Zum ändern 
die Erhaltung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit der Fließgewäs

ser: Sie geht über die Vorgaben 
der Wasserrahmenrichtlinie hin
aus, da das Umland, wie etwa Au
waldbereiche stärker eingebunden 
sind.
Entsprechend der WRRL soll der 
gute Zustand - oder das gute öko
logische Potential - EU-weit bis 
zum Jahr 2015 erreicht werden. 
Diesem Prozess, der eine intensive 
Diskussion erforderlich macht, 
trägt das BM LFUW  mit der Ein
richtung von fünf Arbeitskreisen 
Rechnung.

Dr. Wilhelm R. Vogel
Leiter d. Abt. Aquatische Ökologie,
Wasserschutz
Umweltbundesamt Wien
vogel@ubavie.gv.at

‘ Richtlinie 2000/60/EG

W asserrahm enrichtlin ie e inge
bracht - ist in Österreich seit der 
W asserrechtsnovelle 1990 Leit
gedanke des Gewässerschutzes. 
Es wird erst allmählich in seiner 
Bedeutung erkannt und führt bei 
den Betroffenen zu Reaktionen, 
die anfangs m eist von A bw ehr g e 
prägt sind.

Zeit der Einsicht. Will man den 
G ew ässerschu tzzie len  der EU 
allerdings im Lauf der Zeit en t
sprechen, so wird dieser Phase 
eine Z eit der Einsicht und dann 
im Sinne der Fische m öglichst 
rasch eine Z e it der Sanierung  
auch der heimischen Gewässer 
folgen müssen.
Ähnlich der Sanierung von Abwas
sereinleitungen wird auch bei Sa
nierungen im Bereich der Gewäs
serstrukturen, des Gewässerkonti
nuums und im Bereich des A b
flussgeschehens ein Eingriff in be
stehende Rechte notwendig sein. 
W enn m an bedenkt, dass die 
Vielzahl der N utzungen an unse
ren Gewässern öffentliches Gut 
betreffen  (ohne Gegenleistung), 
so ist es nur recht und billig, die 
N utzung  nur so weit zuzulassen, 
dass die ursprüngliche natürliche

Beschaffenheit der Gewässer er
halten bleibt.

Intakte Gewässer. Sie sind das 
kleinste gem einsam e Vielfache j e 
der möglichen Nutzung. M it der 
WRRL bekräftigt die Europäische 
Kommission diese Bestrebungen 
und verlangt, dass die gewässer
spezifische Eigenart der Flüsse 
und Seen Europas erhalten bleibt
-  erkennbar an ihrem A rtenbe
stand an Pflanzen und Tieren.

Aus Güteklassen werden 
Zustandsklassen
Die aus der Gewässerbewertung 
bekannten vier Güteklassen, wel
che sich au f die Belastung der Ge
wässer m it organischen Stoffen  
und Nährstoffen bezogen (Sapro- 
bie und Trophie), werden im neuen 
System von fü n f Zustandsklassen 
abgelöst, welche sich am Maß der 
Abweichung vom natürlichen Zu
stand der Gewässer, dem Refe
renzzustand, orientieren:

Autor:
Dr. Paul Jäger, A m t der Salzbur
ger Landesregierung /  Gewässer
schutz, Ulrich Schreier Straße 18, 
5020 Salzburg, 
paul.jaeger@salzburg.gv.at

Z U S T A N D S K L A S S E N
Zustandsklasse 1, sehr guter Zustand
ist damit ein vom Menschen so weit un
beeinträchtigtes Gewässer, dass alle 
natürlich vorkommenden und für das 
Gewässer typischen Pflanzen und Tiere 
darin zu finden sind.
Zustandsklasse 2, guter Zustand 
beschreibt ein Gewässer mit einer an
thropogenen Belastung, welche aber 
noch nicht so groß ist, dass zum Bei
spiel wesentliche gewässertypspezifi
sche Fischarten verschwinden, weil die 
zum Arterhalt notwendigen Lebens
raumbedingungen nicht mehr vorhan
den sind.
Zustandsklasse 3, mäßiger Zustand
Handlungsbedarf ist gegeben. Muster
beispiel bezogen auf die Fische wäre der 
nachträgliche Einbau von Fischauf
stiegshilfen und eine ausreichende Rest
wasserdotation bei Kraftwerken.
Die weiteren 2 Klassen sind im Original 
der WRRL nicht definiert, da diese De
finition national umzusetzen ist. In 
Österreich ist sie derzeit in Diskussion. 
Unbestritten ist, dass ein Gewässer 
ohne dauernde Wasserführung (kein 
Restwasser; Zustandsklasse 5, schlech
ter Zustand) zu raschem Handeln 
zw ingt.
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